
Der Bundestag hat - nach einem unge-
wöhnlich langen Gesetzgebungsverfah-

ren - am 26.06.2008 das Forderungssicherungs-
gesetz verabschiedet. Das Gesetz wird voraus-
sichtlich am 01.01.2009 in Kraft treten. Wir 
bieten hier zunächst einen kurzen Überblick 
über die wichtigsten Neuregelungen. Auf un-
serer Internetseite www.bauleiterschulung.de 
finden Sie eine umfassendere Darstellung. Auf 
Seite 6 dieses Newsletters kommentiert unser 
Kollege Bach das Gesetz.

Die wesentlichen Neuregelungen:
Das Legen von Abschlags-

rechnungen nach BGB wird 
Auftragnehmern (AN) er-
leichtert. Sie sind zukünftig 
nicht mehr davon abhängig, 
dass dem Auftraggeber (AG) Ei-
gentum am Bauwerk verschafft 
oder Sicherheit gestellt wird. 
Die Neuregelung stellt nun-
mehr nur noch auf einen Wertzuwachs beim 
AG ab. Für VOB/B-Verträge ergibt sich keine 
Veränderung.

Für Subunternehmerketten (AG–AN– Sub-
unternehmer) enthielt § 641 Abs. 2 BGB bis-
lang nur eine Regelung zur sog. Durchgriffsfäl-
ligkeit: Erhielt der AN vom AG Zahlungen für 
Leistungen des Subunternehmers, so wurde die 
Vergütung des Subunternehmers fällig. Nun-
mehr wird seine Schlussrechnungsvergütung 
auch dann fällig, wenn der AG die Subunter-
nehmerleistungen gegenüber dem AN ab-
nimmt. Da der Subunternehmer davon regel-
mäßig keine sichere Kenntnis erlangt, sieht das 
Gesetz einen entsprechenden Auskunftsan-
spruch vor. Erteilt der AN keine Auskunft, wird 
die Vergütung ebenfalls fällig.

Das Zurückbehaltungsrecht des AG wegen 
Mängeln belief sich bislang auf das mindestens 
Dreifache der Mangelbeseitigungskosten (§ 641 
Abs. 3 BGB, sog. Druckzuschlag). Zukünftig 
soll sich der Druckzuschlag in der Regel nur 
noch auf das Doppelte belaufen.

Nach der Neuregelung des § 648 a BGB hat 
der AN nunmehr einen durchsetzbaren An-
spruch auf die Sicherheit. Obwohl es eigentlich 
nur um eine formelle Stärkung der Rechtsposi-
tion des AN ging, könnte der Gesetzgeber da-
mit eine Lawine ins Rollen gebracht haben. Ei-
nige Autoren meinen, dass der AN nun auf eine 
Sicherheit klagen und sodann auch Geldbeträge 
pfänden könne. Zudem soll er bei verweigerter 
Sicherheit nicht zur Mangelbeseitigung ver-
pflichtet sein. Deshalb könne der AN bei Män-
geln seinen Werklohn auch ohne Mangelbesei-

tigung in voller Höhe 
durchsetzen. Das Zurückbehal-
tungsrecht des AG liefe leer. Ob 
die Rechtsprechung diese An-
sicht teilen wird, bleibt aber ab-
zuwarten.  

Bislang konnte der AN den 
sog. entgangenen Gewinn nur 
bei der („freien“) Kündigung 

nach § 649 BGB verlangen. Der AG musste 
dann die gesamte vereinbarte Vergütung zah-
len, der AN hatte allerdings Füllaufträge und 
ersparte Aufwendungen (Lohn, Material) anzu-
rechnen. Nunmehr steht dem AN der ent-
gangene Gewinn auch dann zu, wenn er den 
Vertrag wegen einer verweigerten Sicherheit 
nach § 648 a BGB kündigt. In beiden Fällen 
sieht das Gesetz zudem nun einen pauscha-
lierten entgangenen Gewinn in Höhe von 5 % 
des nicht mehr ausgeführten Leistungsteils vor. 
Diese Pauschale erhält der AN auch ohne kon-
krete Nachweise. Beiden Parteien bleibt aber 
der Beweis eines geringeren oder höheren ent-
gangenen Gewinns möglich.

Herzstück des Forderungssicherungsge-
setzes war ursprünglich die sog. Zahlungsan-
ordnung, eine Ad-hoc-Entscheidung des Rich-
ters zu Beginn eines Werklohnprozesses. Sie 
sollte wie ein Urteil vollstreckbar sein, wurde 
aber wegen prozessrechtlicher Bedenken vom 
Gesetzgeber zurückgestellt.  

Forderungssicherungsgesetz 
2008: Ein erster Überblick

aktuelles

Kaum ist das neue Forderungssi-
cherungsgesetz vom Bundestag 
verabschiedet, wird es von uns be-
reits kommentiert. Neben der Wie-
dergabe der wichtigsten Regelungen 
auf dieser Seite bringen wir auf Sei-
te 6 einen Kommentar unseres Kol-
legen Bach, der sich kritisch mit den 
Neuerungen auseinandersetzt.

Aktualisiert haben wir auch unsere 
Website www.bauleiterschulung.de. 
Dies betrifft nicht nur das Schu-
lungsprogramm, sondern auch die 
erweiterten Dienstleistungen rund 
um unsere Seminare (vgl. S. 7). 
Schließlich dürfen wir auf die aktua-
lisierte Fassung unseres Hand-
buches „VOB für Bauleiter“ hinwei-
sen, welche noch in diesem Monat 
auf die Website www.ibr-online.de 
eingestellt wird (vgl. S. 3). Über die 
Vorzüge dieses Internetportals ha-
ben wir auf Seite 8 ein Interview mit 
dem Herausgeber und Chefredak-
teur, Herrn Rechtsanwalt Dr. Schul-
ze-Hagen geführt. Bitte beachten 
Sie auch unsere nächste Sammel-
schulung um Thema: „Störungen im 
Bauablauf“, zu der wir ein Anmelde-
fax beigefügt haben. 
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1. Fordert der Bauherr ein funktionales 
angebot des auftragnehmers zur erstel-
lung einer technischen anlage für ein 
Bauwerk unter vorlage der von ihm bis 
zu diesem zeitpunkt erstellten Bauwerks-
planung, so wird diese Planung grund-
sätzlich gegenstand des angebotes. 
2. soweit nach vertragsschluss vom auf-
traggeber angeordnete Änderungen der 
Bauwerksplanung Änderungen der tech-
nischen leistung zur Folge haben, ist 
das als Änderung des Bauentwurfs anzu-
sehen (§ 1 Nr. 3 voB/B) und kann zu 
einem geänderten vergütungsanspruch 
des auftragnehmers führen (§ 2 Nr. 5 
voB/B). 
 BGH, Urteil vom 13.03.2008  – VII ZR 194/06

Der Bauherr fordert für die Errichtung 
eines Hallenneubaus ein Angebot für ei-

ne Lüftungsanlage. Im Leistungsverzeichnis 
war Folgendes geregelt: „... Planung, Lieferung 
und Einbau einer mechanischen Lüftungsanlage 
je nach Erfordernis für Bistro und Bistroküche ...“. 
Grundlage des daraufhin abgegebenen Ange-
botes war eine Grundrissplanung des Auftrag-
gebers, die ein Bistro mit ca. 30 m² sowie eine 
Bistroküche mit ca. 16 m² auswies. 

Der Auftragnehmer (AN) bot seine 
Leistungen im September 2002 für einen Pau-
schalpreis von € 200.000,00 (netto) an und 
führte in seinem Angebot aus: „Bistro- und Bü-
robereich komplett, inklusive Hy-
gieneausstattung.“ Der Bauherr 
erteilte daraufhin den Auftrag.

Im Dezember 2002, also 
nach Vertragsabschluss, legte 
der Bauherr einen geänderten 
Grundrissplan und erstmals 
auch eine Küchenplanung vor. 
Danach waren im vergrößerten 
Bistro umfangreiche Küchenge-
räte vorgesehen. In einem weiteren Plan vom 
06. Januar 2003 war zwischen Küche und Bi-
stro eine Pendeltür eingezeichnet. 

Der Bauherr verlangte die für die letzte Pla-
nung erforderliche Lüftungsanlage. Der AN 
machte die Ausführung von der Zahlung einer 
Nachtragsvergütung abhängig, weil eine Pla-
nungsänderung vorliege und er die vom Bau-
herrn verlangte Lüftung nicht im Rahmen des 

Pauschalpreises schulde. Nachdem eine Eini-
gung über den Mehrvergütungsanspruch schei-
terte, kündigte der Bauherr den Vertrag nach 
§ 8 Nr. 3 VOB/B aus wichtigem Grund und 
verlangte Restfertigstellungsmehrkosten in Hö-
he von ca. € 43.000,00 sowie eine vereinbarte 
Vertragsstrafe.

DIe eNtscheIDuNg Des gerIchts
Das OLG Brandenburg hat der Klage stattgege-
ben. Das sah der BGH anders. Bei einer Ausle-
gung der Vertragsunterlagen, insbesondere der 
Leistungsbeschreibung und der Grundrisspla-
nung, sei nicht davon auszugehen, dass die ge-
änderte Lüftungsanlage im Rahmen des verein-
barten Pauschalpreises geschul-
det ist. 

Nach Auffassung des BGH 
kommt es nicht nur auf die 
Funktionalität des Angebotes 
(„je nach Erfordernis, komplett“), 
sondern insbesondere auf die bis 
zu diesem Zeitpunkt erstellte 
Bauwerksplanung an. Diese sei 
Gegenstand des auftragnehmerseitigen Ange-
botes. Soweit der Bauherr nach Vertragsschluss 
eine Änderung dieser Bauwerksplanung vor-
nimmt, hat das eine Änderung des Bauentwurfs 
nach § 1 Nr. 3 VOB/B und einen Nachtragsan-
spruch nach § 2 Nr. 5 VOB/B zur Folge. 

Der BGH weist darauf hin, dass die Bauver-
tragsparteien auch anderes vereinbaren können. 

Es ist durchaus möglich, auch 
solche Leistungen zum vertrag-
lich geschuldeten Bausoll zu er-
klären, die sich aus Planungsän-
derungen nach Vertragsabschluss 
ergeben. Wegen der damit über-
nommenen, in keiner Weise be-
herrschbaren Risiken, sind an 
den Abschluss einer solchen 
Vereinbarung aber strenge An-

forderungen zu stellen. Im vorliegenden Fall sah 
der BGH keine Anhaltspunkte dafür, dass der 
AN auch Mehrleistungen aufgrund einer Pla-
nungsänderung im Rahmen des Pauschalpreises 
auszuführen hatte. 

hINweIs Für DIe PraxIs
Der Entscheidung kann man buchstäblich in 
jedem Wort zustimmen. Sie enthält notwen-

dige Begrenzungen bei (teil-)funktionalen Lei-
stungsbeschreibungen. Auch bei Verwendung 
von Begriffen wie „komplett“ und „je nach Erfor-
dernis“ bestimmt sich das für den Pauschalpreis 
geschuldete Bausoll nach einer Auslegung des 
gesamten Vertragswerkes und der Begleitum-
stände des Vertragsabschlusses. Im vorliegenden 
Fall kam es maßgeblich auf die Grundrisspla-
nung an, deren Änderung durch den Bauherrn 
eine Nachtragsvergütung für die umfang-
reicheren Leistungen rechtfertigte. 

Das Urteil ist unter einem weiteren Ge-
sichtspunkt äußerst praxisrelevant: Der BGH 
wies darauf hin, dass die schadensersatzbegrün-
dende Kündigung des Bauherrn nach § 8 Nr. 3 

Abs. 1 VOB/B unberechtigt war. 
Zwar ist der Bauherr berechtigt, 
eine geänderte Ausführung der 
Lüftung anzuordnen (§ 1 Nr. 3 
VOB/B). Der AN war aber 
grundsätzlich berechtigt, die ge-
änderte Leistung zu verweigern, 
wenn der Bauherr die Bezah-
lung einer nach § 2 Nr. 5 VOB/

B angepassten Vergütung von vornherein ab-
lehnte, wie er es im vorliegenden Fall getan hat-
te. Dabei bestätigt der BGH ausdrücklich seine 
Entscheidung vom 24.06.2004 (VII ZR 
271/01), nach der ein AN zur Verweigerung ei-
ner nach § 1 Nr. 4 VOB/B angeordneten Zu-
satzleistung berechtigt ist, wenn der Auftragge-
ber deren Vergütung nach § 2 Nr. 6 VOB/B 
endgültig und ernsthaft verweigert. 

Bevor das Leistungsverweigerungsrecht aus-
geübt wird, muss der AN einen Einigungsver-
such unternehmen und sich insgesamt koope-
rationsbereit zeigen. Lehnt der Auftraggeber 
daraufhin eine Vergütung für eine berechtigte 
Nachtragsforderung ab, muss der AN nicht lei-
sten; denn es ist ihm nicht zuzumuten, die Wer-
kleistung in Kenntnis der Tatsache, dass er sei-
nen Vergütungsanspruch nur mit gerichtlicher 
Hilfe wird durchsetzen können, als Vorleistung 
zu erbringen. Vorsicht ist bei objektiv unklarer 
Rechtslage geboten: Stellt sich im Nachhinein 
heraus, dass die vom AG geforderte Leistung 
tatsächlich Bausoll geworden ist, besteht weder 
ein Nachtragsanspruch noch ein Leistungsver-
weigerungsrecht. 

Funktionales Angebot
DIe wIchtIgsteN eNtscheIDuNgeN Des letzteN Quartals

Leistungsbe-
schreibungen 
sind als sinn-
volles Ganzes 

auszulegen

Besteht ein  
Leistungsver-

weigerungsrecht 
bei streitigen 
Nachträgen? 

seite 2 Nummer 3 | Juli 2008



Nummer 3 | Juli 2008 seite 3

eine Nachtragsvergütung für leistungs-
änderungen und zusatzleistungen ge-
mäß § 1 Nr. 3 und 4 voB/B wird von einer 
zahlungsbürgschaft nach § 648 a BgB, 
die lediglich auf den hauptvertrag Bezug 
nimmt, nicht abgedeckt.  
 OLG Frankfurt, Urteil vom  09.05.2007  
 - 15 U 11/07

Die Parteien streiten über den Umfang von 
insgesamt drei Bürgschaften, die der Auf-

traggeber (AG) dem Auftragnehmer (AN) zur 
Sicherung von Forderungen aus einem Bauvor-
haben nach § 648 a BGB übergeben hat. 

Der Kern des Streits besteht in der Frage, ob 
Forderungen aus Nachtragsaufträgen, die un-
streitig nach Übernahme der Bürgschaft durch 
den AG erteilt wurden, vom Sicherungszweck 
der Bürgschaft umfasst werden. 

Nachdem der AG insolvent wurde, nahm 
der AN die Bürgschaften in Anspruch, zum Teil 
auch wegen Ansprüchen aus nachträglichen Be-
auftragungen. 

DIe eNtscheIDuNg Des gerIchts 
Die Klage hat auch in zweiter Instanz keinen 
Erfolg. Denn für den Umfang 
der Bürgschaftsschuld ist der 
Bestand der Hauptverbindlich-
keit zwischen den Bauvertrags-
parteien im Zeitpunkt der Bürg-
schaftsübernahme maßgebend 
(§ 767 BGB). Die Verpflich-
tung des Bürgen kann durch ein 
Rechtsgeschäft, das der AG 
nach der Übernahme der Bürgschaft vornimmt, 
regelmäßig nicht erweitert werden (§ 767 Abs. 
1 Satz 3 BGB). Da im vorliegenden Fall Forde-
rungen des AN aus Nachträgen offen sind, die 
nach Übernahme der Bürgschaft beauftragt 
wurden, ist der daraus resultierende Werk-
lohnanspruch nicht vom Sicherungszweck der 
Bürgschaft umfasst. 

Das OLG Frankfurt folgt damit den Ent-
scheidungen des OLG München vom 
23.03.2004 – 9 U 4089/03 und des Kammer-
gerichts vom 09.01.2006 (10 U 231/04). 

Dass in dem Bauvertrag die VOB/B verein-

bart worden ist, steht diesem Ergebnis nicht 
entgegen. Denn das Recht des AG Änderungen 
des Bauentwurfes anzuordnen oder Zusatzlei-
stungen zu fordern (§ 1 Nr. 3 und 4 VOB/B), 
kann anderenfalls für den Bürgen zu einer nicht 
mehr kalkulierbaren Ausweitung seiner Haf-
tung führen.  

hINweIs Für DIe PraxIs
Das letzte Wort zu dieser außerordentlich pra-
xisrelevanten Frage hat der BGH, der über eine 
vergleichbare Fallkonstellation unter dem Ak-
tenzeichen XI ZR 103/04 zu entscheiden hat. 

Ein AN sollte im Falle von Nachträgen un-
bedingt darauf bestehen, dass ihm wegen der 
nach Übernahme der Bürgschaft erteilter Zu-
satzaufträge eine weitere Sicherheit zur Verfü-
gung gestellt wird. Darauf hat er nach § 648 a 
Abs. 1 Satz 2 BGB einen Anspruch. Das gleiche  
gilt, wenn der AG zusätzliche Leistungen for-
dert oder beauftragte Leistungen ändert und 
dadurch Mehrkosten entstehen. Das Recht auf 
Sicherheitsleistung setzt nicht voraus, dass be-
reits eine Einigung über Grund und Höhe der 
Nachtragsforderungen erzielt worden ist. Ver-
langt der AG Nachweise zur Höhe der geltend 

gemachten Forderung, ist der 
AN jedoch gut beraten, die Hö-
he der Forderung anhand seiner 
Auftragskalkulation zu begrün-
den. Verzichtet der AN auf eine 
gesonderte Sicherheit für Nach-
tragsansprüche, riskiert er im 
Insolvenzfall mit leeren Händen 
darzustehen. 

Anders ist dies nur, wenn die Bürgschaft 
ausdrücklich auch Nachtragsforderungen um-
fasst. So könnte beispielsweise folgendermaßen 
formuliert werden: „Diese Bürgschaft dient darü-
ber hinaus auch der Sicherung künftiger Vergü-
tungsansprüche des AN, die aus der Beauftragung 
geänderter oder zusätzlicher Leistungen entstehen 
(§§ 1 Nr. 3, 4 i. V. m. 2 Nr. 5 und 6 VOB/B).“ 
Sieht der Bürgschaftstext einen solchen Siche-
rungszweck nicht vor und weigert sich der AG, 
eine zusätzliche Sicherheit für objektiv unstrei-
tige Nachträge zu stellen, ist der AN berechtigt, 
die Ausführung der Leistung zu verweigern. 

§ 648 a BGB sichert keine 
Nachtragsansprüche 

DIe wIchtIgsteN eNtscheIDuNgeN Des letzteN Quartals

Rechtzeitig eine  
Zusatzsicherheit 
für technische 

Nachträge  
verlangen! 

aktualisierte 
online-ausgabe 
Rechtzeitig zum zweiten Halbjahr 
2008 haben unsere Rechtsanwälte 
Bernd Kimmich und Hendrik Bach 
die Online-Ausgabe ihres Hand-
buches „VOB für Bauleiter“ aktuali-
siert. Das Werk kann bei entspre-
chendem Abonnement über das 
Internetportal www.ibr-online.de ein-
gesehen werden. Über das sonstige 
Informationsangebot dieses Portals 
haben wir den Herausgeber und 
Chefredakteur der IBR, Herrn 
Rechtsanwalt Dr. Schulze-Hagen, 
auf der letzten Seite dieses Newslet-
ters interviewt. 

Die einzelnen Kapitel des Hand-
buches wurden nicht nur inhaltlich 
überarbeitet. Die Autoren haben ins-
besondere eine Vielzahl von aktu-
ellen Entscheidungen eingepflegt, 
die - wie alle Entscheidungen in 
dem Buch - über einen Link direkt 
abrufbar sind. Des Weiteren ist ein 
neues Kapitel hinzugekommen, 
welches sich mit dem wichtigen The-
ma „Vertragsstrafen“ befasst. An-
sonsten hat sich an dem bewährten 
Konzept von Kommentierung, 
Checklisten und Musterbriefen 
nichts geändert, welches von der 
Praxis geschätzt wird.

Das Werk ist weiterhin als Print-Aus-
gabe zu beziehen (s. u. Anzeige). 
Bitte richten Sie entsprechende An-
fragen an uns bzw. an den id-Verlag.

voB Für BauleIter

Erläuterungen, Praxisbei-

spiele, Checklisten,  

Musterbriefe, 2. stark erw. 

u. überarb. Auflage 2007,  

id Verlag Mannheim,  

660 Seiten, kartoniert,  

ISBN 978-3-938854-03-7, € 42,–

aNzeIge:



1. eine kündigung aus wichtigem grund 
setzt eine entsprechende androhung vo-
raus. Diese muss jedoch nicht gezwun-
genermaßen die worte „kündigung“ 
oder „auftragsentziehung“ enthalten. es 
genügt, wenn hinreichend deutlich wird, 
dass eine Fortsetzung der arbeiten 
durch den auftragnehmer nicht mehr ge-
wünscht wird, sofern er seinen Verpflich-
tungen nicht innerhalb der gesetzten 
Frist nachkommt.  
2. Die kündigung nach § 8 Nr. 3 abs. 2 
satz 1 voB/B ist auch bei unberechtigter 
arbeitseinstellung durch den auftrag-
nehmer möglich. 
 OLG Brandenburg, Urteil vom 24.05.2007  
 – 12 O 118/06  

Der Auftragnehmer hatte wegen angeblich 
offener Forderungen die Arbeiten am 

Bauvorhaben eingestellt und den Vertrag ge-
kündigt. Beides war unberechtigt, da tatsäch-
lich keine Forderungen des Auftragnehmers fäl-
lig waren. Der Auftraggeber fordert ihn darauf-
hin zur Fortsetzung der Arbeiten auf und droht 
an, die Arbeiten andernfalls durch einen Drit-
ten ausführen zu lassen. Nach Ablauf der seiner-
seits gesetzten Frist kündigt der Auftraggeber 
den Vertrag. Der Auftraggeber lässt daraufhin 
das Bauwerk fertig stellen und macht dafür 
Mehrkosten in Höhe von rund € 26.000,00 
geltend.

DIe eNtscheIDuNg Des gerIchts 
Das Gericht hatte zwei grundle-
gende Fragen zu beantworten:  
Zum einen erlaubt § 8 Nr. 3 
Abs. 1 VOB/B die Kündigung 
„in den Fällen des § 4 Nr. 7 und 
8 Abs. 1 und des § 5 Nr. 4“ VOB/
B. Das sind – kurz zusammenge-
fasst – Fälle, in denen der Auf-
tragnehmer entweder unzulässi-
gerweise Subunternehmer eingesetzt hat, seiner 
Pflicht zur Mangelbeseitigung nicht nachge-
kommen oder in Verzug mit der Bauleistung 
geraten ist. Die unzulässige Arbeitseinstellung 
wird in § 8 Nr. 3 Abs. 1 VOB/B dagegen nicht 
als Kündigungsgrund genannt. Dennoch ist 
man sich in Schrifttum und Rechtsprechung ei-
nig, dass die Kündigung auch aus anderen 

wichtigen Gründen zulässig sein muss. Das 
sieht auch das OLG Brandenburg so, insbeson-
dere für den Fall der unberechtigten Arbeitsein-
stellung. 

Zum anderen hatte das OLG Brandenburg 
zu entscheiden, ob die Kündigung hier ord-
nungsgemäß angedroht worden 
war. Der Auftraggeber hatte we-
der von der „Kündigung“ noch 
von der „Auftragsentziehung“ 
gesprochen. Er hatte jedoch 
deutlich zum Ausdruck gebracht, 
dass er nach Fristablauf die Wei-
terführung des Vertrages durch 
den Auftragnehmer nicht mehr 
wünsche. Er hat damit dem Auftragnehmer den 
Ernst der Lage deutlich gemacht. Genau das ist 
aber Sinn und Zweck der Kündigungsandro-
hung. Deshalb lässt es das OLG Brandenburg 
genügen, dass der Auftraggeber hier letztend-
lich (nur) die Ersatzvornahme durch ein Dritt-
unternehmen angedroht hat. 

hINweIs Für DIe PraxIs
Die Entscheidung des OLG Brandenburg sollte 
zunächst Auftragnehmern verdeutlichen, wie 
gefährlich die Arbeitseinstellung sein kann. 
Zwar erlaubt § 16 Nr. 5 Abs. 3 VOB/B das Ein-
stellen der Arbeiten, wenn eine fällige Rech-
nung trotz Nachfristsetzung nicht gezahlt wird. 
Die Fälligkeit einer Abschlagsrechnung wird 
aber von Auftragnehmern häufig voreilig be-
jaht. Dabei wird verkannt, dass der Fälligkeit z. 
B. die fehlende Prüfbarkeit der Rechnung, vor 

allem aber Mängel entgegen-
stehen können. Ist die Leistung 
mangelhaft, kann der Auftrag-
geber nämlich das Dreifache 
der Mangelbeseitigungskosten 
einbehalten (§ 641 Abs. 3 
BGB). Das bedeutet, dass die 
Rechnung (mindestens) in Hö-
he des Dreifachen der Mangel-

beseitigungskosten nicht fällig wird. Das gilt 
selbst dann, wenn der Auftraggeber die Mängel 
noch gar nicht gerügt hat und der Auftragneh-
mer also noch gar keine Kenntnis hatte. Wir 
empfehlen daher Auftragnehmern immer, ein 
Leistungsverweigerungsrecht über die Rege-
lung des § 648 a BGB (Bauhandwerkersicher-
heit) herbeizuführen. Ein solches Leistungsver-

weigerungsrecht ist weder von einer prüfbaren 
Rechnung noch von Mängeln abhängig. Das ist 
der bessere Weg.

Hinsichtlich der Kündigungsandrohung 
halten wir das Urteil des OLG Brandenburg für 
richtig. Es kann von juristischen Laien nicht 

verlangt werden, die exakten 
rechtlichen Begriffe zu verwen-
den. Sinn und Zweck der Kün-
digungsandrohung ist allein, 
dem Auftragnehmer den Ernst 
der Lage deutlich zu machen. 
Ihnen soll klar werden, dass das 
Vertragsverhältnis endet, falls 
er nun nicht tätig wird. Wenn 

also der Auftraggeber ankündigt, nach Fristab-
lauf einen Ersatzunternehmer zu beauftragen, 
dann wird dadurch aber das Ende der Zusam-
menarbeit mit dem ursprünglichen Auftrag-
nehmer deutlich. 

Was den Kündigungsgrund der unzuläs-
sigen Arbeitseinstellung betrifft, so hat sich das 
Gericht unnötige Mühe gemacht. Es ist bereits 
seit langem anerkannt, dass eine unberechtigte 
Kündigungserklärung des Auftragnehmers den 
Auftraggeber seinerseits zur Kündigung berech-
tigt. Zu beachten ist hier nämlich, dass die aus-
gesprochene Kündigung des Auftragnehmers 
das Vertragsverhältnis überhaupt nicht beenden 
konnte. Während der Auftraggeber ein Ver-
tragsverhältnis immer grundlos („frei“) kündi-
gen und so den Vertrag jederzeit beenden kann 
(§ 649 BGB bzw. § 8 Nr. 1 VOB/B) steht ein 
entsprechendes Recht dem Auftragnehmer 
nicht zu. Dieser kann nur bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes (§ 9 Nr. 1 VOB/B) kündi-
gen. Liegt tatsächlich ein solcher nicht vor, so 
geht die Kündigungserklärung des Auftragneh-
mers ins Leere, der Vertrag bleibt bestehen. In 
der unberechtigten Kündigungserklärung liegt 
aber wiederum ein grob vertragswidriges Ver-
halten, das den Auftraggeber zur Kündigung 
aus wichtigem Grund berechtigt.  

Kündigung wegen Arbeitseinstellung
DIe wIchtIgsteN eNtscheIDuNgeN Des letzteN Quartals

In der Ankün-
digung der Er-
satzvornahme 

liegt eine Kündi-
gungsandrohung

Die unberech-
tigte Arbeitsein-
stellung ist ein 

Grund zur 
Kündigung
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verzögerungen bei der zuschlagsertei-
lung können für den auftragnehmer auch 
dann mehrvergütungsansprüche auslö-
sen, wenn in der ausschreibung ausfüh-
rungsfristen nicht kalendermäßig be-
stimmt waren, sondern die Fristen vom 
tag des bis zu einem bestimmten Datum 
vorgesehenen zuschlags berechnet wer-
den sollten. 
 OLG Hamm, Beschluss vom 26.06.2008

wenn der auftragnehmer der verlänge-
rung der Bindefrist vorbehaltlos zuge-
stimmt hat, hat er keinen anspruch auf 
vergütungsanpassung wegen seiner 
mehrkosten analog § 2 Nr. 5 voB/B. 
 OLG Saarbrücken,  
 Beschluss vom 13.05.2008 

Zu kaum einem Thema lie-
gen derzeit so unterschied-

liche Entscheidungen vor, ob 
und auf welcher Rechtsgrundla-
ge den Bietern bei verzögertem 
Zuschlag Mehrvergütungsan-
sprüche wegen gestiegener Prei-
se zustehen. Dabei ist zum einen streitig, wie die 
Erklärung des Bieters, dass er sich an sein Ange-
bot auch bei einer Verlängerung der Zuschlags-
frist gebunden halte, auszulegen ist. Zum ande-
ren ist fraglich, ob beim Fehlen einer konkreten 
Ausführungsfrist mögliche Mehrvergütungsan-
sprüche entfallen.

DIe eNtscheIDuNg Der gerIchte
Das OLG Saarbrücken lehnt einen Mehrvergü-
tungsanspruch des Auftragnehmers kategorisch 
ab. Da dieser der Verlängerung der Bindefrist 
vorbehaltlos zugestimmt habe, müsse er die Ar-
beiten auch zum angebotenen Preis ausführen. 
Ein Mehrvergütungsanspruch nach § 2 Nr. 5 
VOB/B (Nachtrag wegen Bauumstandsände-
rungen) scheide aus, weil dem das Verhand-
lungsverbot gemäß § 24 Nr. 3 VOB/A entge-
genstünde. Eine Preisanpassung sei nur möglich, 
wenn die Geschäftsgrundlage wegen extremer 
Preiserhöhungen weggefallen sei.

Das OLG Hamm hingegen macht deutlich, 

dass die Zustimmung des Bieters mit der Bin-
defristverlängerung keinen Verzicht auf ein 
Mehrpreisverlangen enthält. Aufgrund der 
überholten Ausführungsfristen besteht jedoch 
die Notwendigkeit, den geschlossenen Vertrag 
in zeitlicher Hinsicht an die Wirklichkeit anzu-
passen. Dabei lässt das OLG offen, ob dies 
durch eine nach Vertragsschluss unterstellte 
einseitige Anordnung des Auftraggebers gemäß 
§ 2 Nr. 5 VOB/B geschieht. Denn die Vertrags-
parteien seien in jedem Falle verpflichtet, den 
Vertrag in Bezug auf die Ausführungsfristen an-
zupassen. Dies gilt auch dann, wenn in der Aus-
schreibung die Ausführungsfristen nicht kalen-
dermäßig bestimmt waren, weil sich der 
Zuschlagstermin verschoben hat, an den der 

Baubeginn zeitlich angeknüpft 
war. Kommt also der Vertrag 
mit einem in zeitlicher Hinsicht 
unverändertem Zuschlags-
schreiben zustande, dann führt 
die gebotene Anpassung zu 
Mehrvergütungsansprüchen, 
die auf Grundlage der ursprüng-
lichen Kalkulation zu berech-
nen sind.

hINweIs Für DIe PraxIs
Eine juristisch befriedigende Lösung hat bisher 
noch keine Entscheidung zu dieser Frage liefern 
können. Mehrheitlich wird jedenfalls die Auf-
fassung vertreten, dass Verzögerungen in der 
Zuschlagserteilung der Risikosphäre des Auf-
traggebers zuzurechnen sind und dass der Auf-
tragnehmer deshalb nicht auf zwischenzeitlich 
gestiegenen Kosten sitzen bleiben darf. Dem 
tritt eine Minderheit in der Literatur und nun-
mehr auch das OLG Saarbrücken entgegen. In-
sofern darf mit Spannung abgewartet werden, 
wann sich der Bundesgerichtshof das erste Mal 
mit dieser Frage befasst. Dies gilt auch für den 
Fall, dass im Bauvertrag ein Baubeginn ledig-
lich „nach Aufforderung“ vereinbart ist. Das 
LG Köln hat in einer Entscheidung aus dem 
Jahr 2007 einen Mehrvergütungsanspruch ver-
neint, weil der Auftragnehmer hier kein Ver-
trauen auf einen bestimmten Ausführungszeit-
raum entwickeln kann.  

Mehrvergütung bei verspäteter 
Zuschlagserteilung?!

DIe wIchtIgsteN eNtscheIDuNgeN Des letzteN Quartals
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Die beiden wichtigsten gesetzlichen Neure-
gelungen sind die Reduzierung des so ge-

nannten Druckzuschlages auf das Zweifache 
der voraussichtlichen Mangelbeseitigungsko-
sten sowie die Änderung des § 648 a BGB (Bau-
handwerkersicherheit). Zur Erinnerung: Die 
Regelung des § 648 a BGB wurde 1993 geschaf-
fen, nach dem sich der Gesetzgeber nicht länger 
der Tatsache verschließen konnte, dass die 
Mehrzahl der Bauunternehmer keinerlei Absi-
cherungsmöglichkeit für den Vergütungsan-
spruch besaß. Der Anspruch auf Einräumung 
einer Bauhandwerkersicherungshypothek kann 
nur durchgesetzt werden, wenn der Auftragge-
ber gleichzeitig Grundstückseigentümer ist, was 
nur in den seltensten Fällen der Fall war. Bereits 
damals war es allerdings fragwürdig, ein Siche-
rungsbedürfnis des Bauunternehmens in Höhe 
des vollen voraussichtlichen Vergütungsan-
spruches anzunehmen. Ein Sicherungsbedürf-
nis in dieser Höhe besteht tatsächlich nur bei 
kurzfristigen Bauaufträgen, die in wenigen Ta-
gen oder Wochen abgewickelt sind. Handelt es 
sich hingegen um Bauaufträge, 
die über mehrere Monate oder 
gar Jahre durchgeführt werden, 
ist eine Absicherung in dieser 
Höhe nicht notwendig. 

Allerdings hat der Gesetzge-
ber im Jahr 1993 keinen einklag-
baren Anspruch des Werkunter-
nehmers auf Übergabe einer 
Bauhandwerkersicherheit geschaffen, sondern 
die gesetzliche Regelung so ausgestaltet, dass 
der Unternehmer im Falle der Nichtaushändi-
gung der Sicherheit nur die Möglichkeit hat, 
die Leistungen einzustellen und nach einer ent-
sprechenden Nachfristsetzung den Bauvertrag 
zu kündigen. Mit dem Forderungssicherungs-
gesetz wird sich dies ändern. Es gibt nunmehr 
einen einklagbaren Anspruch des Unterneh-
mers auf Übergabe einer Bauhandwerkersicher-
heit. Es steht zu befürchten, dass die gesetzliche 
Neuregelung eine Vielzahl mittelständischer 
Bauunternehmen in die Insolvenz treiben wird. 
Bereits jetzt ist in der Praxis zu beobachten, dass 
viele Bauunternehmer, die ihrerseits Nachun-
ternehmer beschäftigen, nicht in der Lage sind, 
ein Sicherungsverlangen in Höhe von 110 % der 
Auftragssumme zu erfüllen. Dies beruht darauf, 
dass die bestehenden Avalkreditrahmen gerade 

ausreichen, um die Sicherungsverpflichtungen  
aus Gewährleistung abzudecken. 

Würde auch nur jeder zweite Nachunter-
nehmer eine Sicherheit gemäß § 648 a BGB in 
voller Höhe seiner Auftragssumme verlangen, 
wäre dies wohl für Bauunternehmer, die einem 
großen Teil der Leistungen von Nachunter-
nehmern ausführen lassen, nicht möglich, ohne 
dass eine erhebliche Ausweitung des Avalkredit-
rahmens erfolgt. Hierfür dürften die finanzie-
renden Hausbanken und Kautionsversicherer 
jedoch kaum zur Verfügung ste-
hen. 

Nach der bisherigen Ge-
setzeslage musste  sich der Nach-
unternehmer wirtschaftlich ent-
scheiden, ob er sich auch mit 
einer geringeren Sicherheit zu-
frieden gab oder den Vertrag 
kündigt. In vielen Fällen wurde 
in der Praxis statt einer Bauhandwerkersicher-
heit eine Verkürzung von Zahlungsfristen, ggfs. 
kombiniert mit einer teilweisen Vorauszahlung 

des Werklohnes vereinbart. 
Nach der gesetzlichen Neu-

regelung kann der (Nach-)Un-
ternehmer jedoch im Urkun-
denprozess seinen Anspruch auf 
Aushändigung einer Bauhand-
werkersicherheit einklagen und 
nachdem er binnen kurzer Zeit 
einen vollstreckbaren Titel er-

langt hat, im Wege der Zwangsvollstreckung ei-
nen Zahlungsanspruch in Höhe der vollen ver-
einbarten Vergütung erlangen. Das beruht da-
rauf, dass die Aushändigung einer Bauhandwer-
kersicherungsbürgschaft eine so genannte 
vertretbare Handlung ist. Wenn eine solche ver-
tretbare Handlung vom verurteilten Schuldner 
nicht erbracht wird, kann sich der Gläubiger 
vom Gericht im Wege der Zwangsvollstreckung 
ermächtigen lassen, auf Kosten des Schuldners 
die Handlung vornehmen zu lassen. Die Bean-
tragung einer Bauhandwerkersicherungsbürg-
schaft bei einer Bank oder einem Kautionsver-
sicherer ist eine solche vertretbare Handlung 
(§ 887 ZPO). Wenn eine Bank oder Kautions-
versicherung bereit ist, gegen Hinterlegung von 
100 % des Bürgschaftsbetrages als Festgeld die 
Bauhandwerkersicherungsbürgschaft auszustel-
len, wird das Gericht auch eine Zahlungspflicht 

in dieser Höhe feststellen und den Auftraggeber 
entsprechend verurteilen. Mit einem solchen 
Vollstreckungstitel kann die Pfändung der Kon-
ten und sonstiger Geldansprüche des Auftrag-
gebers betrieben werden. 

In Anbetracht dieser sehr viel weitrei-
chenderen Möglichkeiten des Auftragnehmers, 
den Auftraggeber wirtschaftlich unter Druck zu 
setzen, steht zu erwarten, dass künftig mehr 
Nachunternehmer als bisher davon Gebrauch 
machen, eine Sicherheit gemäß § 648 a BGB zu 

fordern und diesen jetzt gege-
benen Anspruch auch gericht-
lich durchzusetzen. Dies wird 
letztlich dazu führen, dass nur 
die wirtschaftlich leistungsfä-
higsten und liquidesten Bauun-
ternehmen in der Lage sind, in 
größerem Umfang Nachunter-
nehmerverträge abzuschließen.

Der Auftraggeber, der nicht zur Leistung ei-
ner Bauhandwerkersicherheit in Höhe von 
110 % der Auftragssumme des (Nach-)Unter-
nehmers in der Lage ist, hat nur noch die Mög-
lichkeit, selbst den Werkvertrag mit dem betref-
fenden Unternehmer zu kündigen, um einer 
Verurteilung im Urkundenprozess zu entgehen. 
Damit spricht er dann allerdings eine freie Kün-
digung des Werkvertrages aus, die den Unter-
nehmer dazu berechtigt, Vergütung in voller 
Höhe abzüglich der konkret ersparten Aufwen-
dungen zu verlangen. Denkbar sind in diesem 
Zusammenhang Szenarien, in denen ein Unter-
nehmer zu einem besonders günstigen Preis die 
Ausführung der Werkleistungen anbietet und 
den Zuschlag erhält, anschließend sofort Si-
cherheit gemäß § 648 a BGB verlangt und den 
hierdurch entstehenden wirtschaftlichen Druck 
auf den Auftraggeber zu einer Nachbesserung 
seines Vertragspreises benutzt. Ein Auftragge-
ber, der zur Leistung einer größeren Bauhand-
werkersicherheit nicht in der Lage ist, sollte zu-
künftig die Bauleistungen nur noch stufenweise 
vergeben, etwa in Form eines Rahmenvertrages 
mit einzelnen Leistungsabrufen für Teillei-
stungen. Der Nachunternehmer ist dann nur 
noch berechtigt, in Höhe der bereits fest beauf-
tragten Bauleistungen Sicherheit zu verlangen 
und nicht in Höhe des möglichen Gesamtvolu-
mens des Auftrages.  

Forderungssicherungsgesetz: Auswirkungen
kommeNtar

Freie 
Kündigung ein-
ziger Ausweg 

bei gerichtlicher 
Durchsetzung

Eine 
Erhöhung 

des Avalrah-
mens wird 
notwendig
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Rechtzeitig zum Beginn des zweiten Halbjahres 
2008 haben wir nicht nur unser Seminarpro-
gramm, sondern auch das Erscheinungsbild 
und die Inhalte unserer Website www.bauleiter-
schulung.de aktualisiert. So finden Sie unter der 
Rubrik „Erweitertes Angebot“ folgende Dienst-
leistungen rund um das Seminargeschäft:

Bedarfsanalyse: Soweit Sie in Ihrem Hause 
mehrere Schulungen durchführen wollen, sich 
über Inhalt und Reihenfolge aber noch nicht 
schlüssig sind, unterstützen wir Sie gerne bei 
der Ermittlung Ihres Schulungsbedarfes. Wir 
erläutern Ihnen unsere Seminarinhalte und 
stimmen diese auf die von Ihnen benannte Per-
sonalstruktur und Tätigkeitsschwerpunkte ab. 
Gemeinsames Ziel ist die Entwicklung eines 
Schulungskonzeptes, mit dem die Weiterbil-
dungs- und Informationsbedürfnisse Ihres 
Hauses in optimaler Weise erfüllt werden. 

Schwachstellenanalyse: Wir bieten an, im 
Nachgang zu den durchgeführten Seminaren 
eine schriftliche Analyse zu erstellen, in der die 
Optimierungsmöglichkeiten für den Auftrag-
geber aufgezeigt werden. Denn oft stellt sich 
erst im Laufe eines Seminars heraus, in welchen 
Bereichen Wissenslücken und betriebsbezogene 
Schwachstellen bestehen. Dies betrifft nicht 
nur das operative Geschäft, sondern auch das 
Dokumentenmanagement. Hierzu gehört z. B. 
die Verwendung ungeeigneter Vertragsmuster. 

Jour Fixe: Nicht selten werden wir im Nach-
gang zu Schulungen von den Teilnehmern tele-
fonisch zu aktuellen Rechtsfragen um Rat ge-
fragt. Oft müssen die erteilten Auskünfte an der 
Oberfläche bleiben, weil eine eingehende Be-
sprechung bzw. die Prüfung umfangreicher Un-
terlagen im Rahmen einer telefonischen Bera-
tung nicht möglich ist. Wir bieten daher die 
Einrichtung eines „Jour Fixe“ an, an dem ein 
Rechtsanwalt unseres Hauses einmal im Monat 
im Unternehmen des Mandanten präsent ist, 
um dort Fragen und Probleme aus dem lau-
fenden Geschäft zu erörtern. In einem solchen 
Rahmen ist es möglich, die zum jeweiligen 
Sachverhalt vorhandenen Unterlagen einzuse-
hen und nach entsprechender Erörterung mit 
den Sachbearbeitern fundierte Aussagen zu 
dem jeweiligen Rechtsproblem zu treffen. 

Testen Sie Ihr Wissen: Unter dieser Rubrik ver-
öffentlichen wir einen Fragebogen zur baujuri-
stischen Standardproblemen. Mit diesem In-
strument können Sie prüfen, inwieweit die 
verantwortlichen Mitarbeiter Ihres Hauses über 
das im Baugeschäft erforderliche rechtliche 
Wissen verfügen. Bei der Auswertung helfen 
wir gerne. Dies betrifft insbesondere die daraus 
folgende Entwicklung eines Schulungskon-
zeptes. 

Musterbriefe: Schließlich stellen wir auf un-
serer Seite monatlich jeweils zwei baurechtliche 
Musterbriefe zum kostenlosen Download zur 
Verfügung. Diese sind für Standardsituationen 
gedacht, können eine Beratung im Einzelfall 
(insbesondere bei komplexen Sachverhalten) 
nicht ersetzen. 

semINaraNgeBot
Im Übrigen wurde das Seminarangebot überar-
beitet und erweitert. So bieten wir ab sofort ei-
ne eintägige VOB/B-Schulung an, die sich an 
Poliere/Fachbauleiter wendet und insofern 
nicht alle Einzelheiten unserer zweitägigen Bau-
leiterschulung enthält. 

Sämtliche Schulungen können als Inhouse-
Veranstaltungen abgerufen werden. Daneben 
führen wir zu ausgewählten Themen Sammel-
schulungen in unserem Hause durch, die von 
Teilnehmern unterschiedlicher Firmen/Bauver-
waltungen besucht werden können. Folgende 
Sammelschulungen haben wir für das zweite 
Halbjahr eingeplant:

20.08./16.10.2008 Störungen im Bauablauf
09./10.10.2008 Bauleiterschulung
23.10.2008 Nachtragsmanagement
17.11.2008 Behinderungsmanagement
01.12.2008 Mängelmanagement
09.12.2008 Kompaktschulung Vergaberecht
Bei Interesse können Sie diese Schulungen 

direkt auf unserer Website www.bauleiterschu-
lung.de buchen oder Sie setzen sich mit unserer 
Frau Goltz (Tel. 030 278707) in Verbindung. 
Rückfragen zu den Inhalten beantworten wir 
gern. Sollten Sie eine Inhouse-Schulung wün-
schen und hierzu konkrete Schwerpunkte set-
zen wollen, können Sie sich auch direkt mit un-
seren Referenten in Verbindung setzen.  

•
•
•
•
•
•

www.bauleiterschulung.de: 
Aktualisierte Fassung

www.BauleIterschuluNg.De termINe

Wir dürfen nachfolgend auf  
Veranstaltungen hinweisen, bei 
denen Rechtsanwälte und Steu-
erberater unserer Kanzlei als 
Referenten auftreten:

vergaberecht  
für architektinnen
referent: RA Dr. Ulrich Dieckert
termin/ort: 04.09.2008
von 14:00 Uhr - 17:00 Uhr 
in Dierhagen
anmeldung: MC-Bauchemie
Tel.: 033701 30520

Baubetrieb und steuerrecht
referenten: StBin Dr. Funk
WP/StB Matthias Witt
termin/ort: 09.10.2008
von 09:30 Uhr - 17:00 Uhr
in Mannheim
anmeldung: IBR-Seminare
Tel. 0621 1203218

rwwD-sammelschulung: 
„störungen im Bauablauf“

Verzug und Behinderung/ 
Begriffsdefinition
Behinderung aus baubetrieb-
licher Sicht
Behinderungen und Störungen 
aus dem Verantwortungsbe-
reich des AG
Zur methodischen Vorgehens-
weise bei der Analyse gestörter 
Bauabläufe
Terminliche Folgen gestörter 
Bauabläufe: Bauzeitänderung
Mehrkostenansprüche des AN
Kostenmäßige Folgen gestörter 
Bauabläufe: Mehrkosten
Konfliktmanagement

Datum: Mittwoch, 20.08.2008
von 09:00 Uhr - 17:00 Uhr
referent: RA Bernd Kimmich
Dipl.-Wirtsch.-Ing. F. A. Bötzkes
Beitrag pro teilnehmer:  
€ 280,00 netto 
anmeldungen: Frau Goltz,
Tel.: 030 278707

•

•

•

•

•

•
•

•

INFokasteN



Newsletter: Herr Dr. Schulze-Hagen, Sie 
sind Herausgeber und Chefredakteur der in der 
Baubranche bekannten Zeitschrift Immobilien 
und Baurecht (IBR). Was unterscheidet diese 
Zeitschrift von anderen Publikationen im Bau-
recht?

schulze-hageN: Ich habe die IBR ur-
sprünglich als Mandantenzeitschrift gegrün-
det. Meinen Mandanten wollte ich in aller 
Kürze einen Überblick über aktuelle Urteile 
zum Baurecht bieten. Dabei habe ich mich in 
die Lage meiner Mandanten versetzt, die in 
der Regel unter dem Druck des Tagesgeschäfts 
stehen und keine Zeit für das Studium langer 
Texte haben. Daraus habe ich den Schluss ge-
zogen: weniger ist oft mehr! Dieses Konzept ist 
dann so gut angekommen, dass ich die Zeit-
schrift auch einem größeren Publikum anbie-
ten wollte. Nachdem ich von zwei Verlagen ei-
nen Korb bekommen hatte, entschloss ich 
mich, die Zeitschrift im eigenen Verlag heraus-
zugeben. Inzwischen erscheint sie im 18. Jahr.

Newsletter: Die Urteilsbesprechungen in 
Ihrer Zeitschrift sind in der Tat hilfreich, um die 
Kernaussagen auf einem Blick zu erfassen. Wenn 
man jedoch in die Tiefe gehen will oder muss, so 
ist die Lektüre des gesamten Urteilstextes unver-
zichtbar. War das ein Grund für den Aufbau 
Ihres Internetportals www.ibr-online.de?

schulze-hageN: Die IBR richtet sich mit 
ihren Kurzbeiträgen immer noch in erster Li-
nie an Bauunternehmer, Architekten und In-
genieure, Projektsteuerer, öffentliche Auftrag-
geber, Investoren usw. Sie wird aber auch von 
vielen Baujuristen gelesen, obwohl die IBR 
keine Primär-, sondern nur Sekundärtexte bie-
tet. Mit dem Internet konnten wir diese Lücke 
schließen. Wir bieten auf der einen Seite Kurz-
beiträge zu einem Urteil, die sich auf ein ein-
ziges praxisrelevantes Problem konzentrieren. 
Der vollständige Wortlaut des Urteils ist jetzt 
dem Kurzbeitrag als Linkverbindung hinter-
legt und kann durch einen Klick aufgerufen 
werden. Dieses einfache System ist für alle 
Nutzer vorteilhaft. Aus dieser Idee ist ibr-on-
line entstanden mit inzwischen ca. 14.000 
IBR-Beiträgen und nahezu 30.000 Urteilsvoll-
texten.

Newsletter: An welchen Personenkreis 
wenden sich Ihre Angebote? Wie kann der Prak-
tiker, beispielsweise ein Projektleiter, die Zeit-
schrift oder das Internetportal in seiner täglichen 
Arbeit nutzen?

schulze-hageN: Wir haben inzwischen 
einen riesigen Datenbestand. Diesen haben 
wir jedoch so gefiltert, dass er auch von 
unterschiedlichen Personenkreisen benutzt 
werden kann. Mit „Recht am Bau“ werden 
zum Beispiel alle Informationen rund um den 
Bauvertrag angeboten: Vergütung und Nach-
träge, Gewährleistung, Bausicherheiten usw. 
Der Projektleiter einer Baumaßnahme wird 

seine Informationen in erster Linie aus den 
IBR-Beiträgen beziehen. Rechtsanwälte und 
Richter werden sich vertiefend mit den Urtei-
len auseinandersetzen. Darüber hinaus stehen 
allen Adressaten Musterverträge, Kommentare, 
die einschlägigen Gesetze und Normen zur 
Verfügung. Ähnliche Sachgebiete haben wir 
für das Architekten- und Ingenieurrecht ein-
gerichtet, aber auch für das Vergaberecht, für 
das Bauversicherungsrecht, für das öffentliche 
Baurecht und auch für das Immobilienrecht. 
Das wichtigste ist, dass sich die Nutzer bei 
ibr-online extrem schnell und einfach zurecht-
finden. Ich glaube, das ist uns gelungen. Unser 
Suchsystem funktioniert genauso einfach wie 
bei Google.

Newsletter: Neben den Kommentaren 
sind auch eine Reihe von Fachbüchern bei Ihnen 
hinterlegt, so u. a. das von unseren Kollegen 
Kimmich/Bach verfasste „VOB für Bauleiter“. 
Uns würde natürlich interessieren, wie Ihre 
Leser/Nutzer auf dieses Buch reagieren?
schulze-hageN: Gerade dieses Buch, das 
man sowohl in Print als auch online lesen 

kann, wird von unseren Nutzern exzellent an-
genommen, weil es unser Konzept konsequent 
weiterentwickelt. „VOB für Bauleiter“ ver-
weist immer wieder auf IBR-Beiträge, die im 
online-Bereich durch einen einfachen Link 
aufgerufen werden können. Neben dieser Ver-
netzung ist die laufende Aktualisierung ein 
großer Vorteil der online-Version. Auf der an-
deren Seite wird das Medium Buch auch künf-
tig nicht aussterben. Auch ich lese längere 
Texte häufig lieber in Buchform als am Bild-
schirm.

Newsletter: Wie wir als ständige Nutzer 
der Website feststellen konnten, hat sich das dor-
tige Informationsangebot in den letzten Jahren 
stark erweitert. Welches waren die bedeutensten 
Ergänzungen und welche Zusatzangebote sind in 
der Zukunft geplant?

schulze-hageN: Wir bieten inzwischen 
eine echte Baurechtsbibliothek an. Dazu gehö-
ren auch namhafte Kommentare aus nam-
haften Verlagen, die zusätzlich abonniert wer-
den können. Wir sind gerade dabei, einen 
ibr-online-Blog einzurichten, um Diskussion 
zu aktuellen Themen zu führen. Wir bieten 
weiter einen regelmäßigen kostenlosen News-
letter zu den neuesten Entwicklungen und Ur-
teilen zum Bau- und Vergaberecht an. Wir ha-
ben mit dem Aufbau einer Sammlung von 
Musterverträgen und Musterschreiben begon-
nen, teilweise auch in „VOB für Bauleiter“ 
enthalten. Eines kann ich Ihnen ganz sicher 
sagen: ibr-online wird sich immer weiter ent-
wickeln

Newsletter: Was muss man tun, um Abon-
nent Ihrer Zeitschrift bzw. Ihres Internetportals 
zu werden? Kann man das Informationsangebot 
auch einmal testen?

schulze-hageN: Ganz einfach. Die Inter-
netadresse lautet: www.ibr-online.de. Jeder In-
teressent kann sich für ein kostensloses Probe-
Abo von 7 Tagen anmelden. In dieser Zeit 
steht ihm die gesamte Datenbank ohne Volu-
menbegrenzung zur Verfügung.

Newsletter: Wir danken für das Gespräch.

IBR - für Praktiker unverzichtbar
Das aktuelle INtervIew
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